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Parlamentarischer Vorstoss 

 

Vorstoss-Nr.: 052-2023 

Vorstossart: Interpellation 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2023.RRGR.79 

  

Eingereicht am: 13.03.2023 

  

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Ritter (Burgdorf, GLP) (Sprecher/in) 

 
 

 

  

 
 

Weitere Unterschriften: 0 

  

Dringlichkeit verlangt: Nein 

Dringlichkeit gewährt:     

  

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Bau- und Verkehrsdirektion 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Übertriebene Baustandards beim Bau neuer Verkehrswege für den Langsamverkehr? 

Im Zusammenhang mit dem Bau neuer Verkehrswege durch den Kanton für den Langsamver-

kehr wird der Regierungsrat um Beantwortung folgender Fragen gebeten: 

1. Wird beim Bau neuer Verkehrswege für den Langsamverkehr darauf geachtet, dass die 

baulichen Anforderungen deutlich tiefer sein müssten als für Strassen für den motorisierten 

Individualverkehr? 

2. Inwiefern unterscheiden sich die vom Kanton beachteten baulichen Anforderungen der bei-

den Strassen- bzw. Wegarten gemäss Punkt 1, beispielsweise hinsichtlich Tiefe der Aus-

kofferung, Materialwahl für Kofferung sowie Belag und Baustatik? 

3. Gibt es aus Sicht des Regierungsrates Möglichkeiten, den Baustandard neuer Verkehrs-

wege für den Langsamverkehr ohne wesentliche Qualitätsverluste zu senken? Wenn ja, 

welche? 
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